
Gesetzblatt Teil I Nr. 1 — Ausgabetag: 25. Januar 1962 3

Z w e i t e r  A b s c h n i t t  

Erfassung, Musterung und Einberufung

§ 8 
Erfassung

(1) Die Wehrpflichtigen haben sich nach Aufforderung 
durch das Wehrkreiskommando der Nationalen Volks
armee in der zuständigen Meldestelle der Deutschen 
Volkspolizei zur Erfassung zu melden. Der Zeitpunkt 
der Erfassung wird vom Minister für Nationale Ver
teidigung bestimmt.

(2) Nach Übersendung der Erfassungsergebnisse an 
die Wehrkreiskommandos werden die Wehrpflichtigen 
in die Wehrkartei auf genommen.

§ 9 
Musterung

(1) Wehrpflichtige unterliegen vor ihrer erstmaligen 
Einberufung zum Wehrdienst in der Nationalen Volks
armee der Musterung. Durch die Musterung wird fest
gestellt, welche Wehrpflichtigen für den Dienst in der 
Nationalen Volksarmee zur Verfügung stehen.

(2) Zuständig für die Musterung sind die bei den 
Wehrkreiskommandos der Nationalen Volksarmee zu 
bildenden Musterungskommissionen.

(3) Der Nationale Verteidigungsrat der Deutschen 
Demokratischen Republik erläßt die Musterungsordnung 
und bestimmt den Jahrgang und den Zeitpunkt für die 
Musterung.

§ 10
Meldepflicht zur Musterung

(1) Die Wehrpflichtigen haben nach Aufforderung 
durch das Wehrkreiskommando der Nationalen Volks
armee vor der Musterungskommission zu erscheinen.

(2) Wehrpflichtige, die der Aufforderung zur Muste
rung nicht Folge leisten können, haben die Hinderungs
gründe dem Wehrkreiskommando unverzüglich zu mel
den. Die Aufforderung zur Musterung gilt, bis den 
Wehrpflichtigen eine andere Entscheidung des Wehr
kreiskommandos mitgeteilt wird.

§ И
Aufgaben der Musterungskommission

(1) Aufgabe der Musterungskommission ist die Fest
stellung der Diensttauglichkeit und der Eignung der 
Wehrpflichtigen für die Teile und einzelnen Waffen
gattungen der Nationalen Volksarmee. Die Musterungs
kommission hat bei der Feststellung der Eignung die 
Bedürfnisse der Nationalen Volksarmee, die beruflichen 
und anderen Qualifikationen und in Übereinstimmung 
mit diesen Grundsätzen auch die Wünsche der Wehr
pflichtigen zu berücksichtigen.

(2) Die Musterungskommission entscheidet über das 
Vorliegen von Ausschlußgründen und über Freistellung 
und Zurückstellung vom Wehrdienst entsprechend den 
Bestimmungen dieses Gesetzes. Sie ist berechtigt, die 
hierzu notwendigen Erkundigungen einzuholen.

Untauglichkeit für den Wehrdienst

(1) In den Wehrdienst wird nicht einbezogen, wer 
wegen krankhafter Störung. der Geistestätigkeit, Gei
stesschwäche, körperlichen Gebrechen oder aus anderen

gesundheitlichen Gründen für den Dienst in der Natio
nalen Volksarmee dauernd untauglich ist. Der untaug
liche Wehrpflichtige unterliegt nur den Pflichten nach 
den §§ 17 Satz 2 und 18 dieses Gesetzes.

(2) Wer vorübergehend untauglich ist, wird vom 
Wehrdienst zurückgestellt.

§ 13
Ausschluß vom Wehrdienst

(1) Vom Wehrdienst ist ausgeschlossen,
a) wer nicht im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte ist;
b) wer das Recht, im öffentlichen Dienst oder in leiten

den Stellen im wirtschaftlichen und kulturellen Le
ben tätig zu sein, verloren hat.

(2) Vom Wehrdienst ist bis zur Straftilgung aus
geschlossen, wer zu mehr als zwei Jahren Freiheits
strafe verurteilt wurde.

(3) Vom Wehrdienst ist für die entsprechende Zeit 
ausgeschlossen,
a) wer sich in Strafhaft befindet;
b) gegen wen Maßregeln der Sicherung und Besserung 

angeordnet sind, sofern damit eine Unterbringung 
verbunden ist.

Wer sich in Untersuchungshaft befindet, ist an der 
Ableistung des Wehrdienstes behindert.

(4) Werden aktiv dienende Angehörige der Nationalen 
Volksarmee wegen Begehung strafbarer Handlungen 
verurteilt, ohne daß die Voraussetzungen der Absätze 1 
oder 2 eintreten, so werden sie nicht vom weiteren 
Wehrdienst ausgeschlossen. Ihr Wehrdienst verlängert 
sich um die Dauer der Strafverbüßung.

§ 14
Freistellung und Zurückstellung aus besonderen 

Gründen
(1) Auf Antrag staatlicher oder gesellschaftlicher Ein

richtungen und Organisationen (Antragsteller) können 
Wehrpflichtige wegen ihrer fachlichen oder sonstigen 
Qualifikation und der damit verbundenen Unabkömm
lichkeit vom Wehrdienst freigestellt oder zurückgestellt 
werden.

Der Antrag bedarf der Stellungnahme des zuständi
gen Organs, dem der Antragsteller unterstellt ist.

(2) Auf Antrag des Wehrpflichtigen kann eine Zu
rückstellung vom Wehrdienst erfolgen, wenn die Ein
berufung zu dem vorgesehenen Termin auf Grund sei
ner Familienverhältnisse eine erhebliche Härte darstel
len würde.

Der Antrag ist beim Rat des Kreises zur Stellung
nahme und Weiterleitung an die Musterungskommission 
einzureichen.

§ 15
Zurückstellung vom Grundwehrdienst bei Hochschul

besuch
(1) Wehrpflichtige, die Hochschulen besuchen, können 

für die Dauer des Studiums vom Grundwehrdienst zu
rückgestellt werden. Auf Anordnung des Nationalen 
Verteidigungsrates der Deutschen Demokratischen Re
publik kann diese Regelung auch für die Hörer anderer 
Lehranstalten oder Wehrpflichtige, die in Berufsausbil
dung stehen, ausgedehnt werden.

(2) Die Zurückstellung ist von der Hochschule oder 
der sonstigen Ausbildungsstätte zu beantragen.


